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Beschlussvorschlag: 
 
Auf der Grundlage der Kommunalverfassung § 38 Abs. 4 in Verbindung mit § 22 Abs. 2 und 4, 
der Hauptsatzung § 7 und 9 wird durch den Hauptausschuss nachfolgender Beschluss 
gefasst: 
 
Der Hauptausschuss genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung des Oberbürgermeisters vom 
08.07.10 It. Anlage. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bei einem Zinssatz von 3,21 v. H. und einer Laufzeit des Ratendarlehens von 25 Jahren 
ergibt sich vierteljährlich eine Tilgungsbelastung von 2.500,00 EUR. 
 
Die Zins- und Tilgungsleistungen sind Bestandteil des Haushaltsplanes und die Zinsen 
werden in der Buchungsstelle 6.1.2.01.574210 und die Tilgung in der Buchungsstelle 
6.1.2.01/0062.792421 gebucht.  
 
Begründung: 
siehe Anlage 
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